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RS OGH 1976/12/17 6Ob688/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1976

Norm

dEheG §52

dEheG §53

Rechtssatz

Der Ausspruch des überwiegenden Verschuldens eines Ehegatten an der Ehescheidung setzt voraus, daß das

Verschulden der betre5enden Partei erheblich schwerer ist, wobei nicht nur die Schwere der Verfehlung zu

untersuchen ist, sondern auch, in welchem Umfang die Verfehlung zu der schließlich eingetretenen Zerrüttung der Ehe

beigetragen hat.

Entscheidungstexte

6 Ob 688/76

Entscheidungstext OGH 17.12.1976 6 Ob 688/76
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